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Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG 

Die persönlich haftende Gesellschafterin (die HORNBACH Management AG handelnd durch ihren Vor-

stand) und der Aufsichtsrat der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA erklären gemäß § 161 AktG Fol-

gendes: 

I. Vorbemerkung 

Der Deutsche Corporate Governance Kodex („DCGK“ oder „Kodex“) ist auf Gesellschaften in der 

Rechtsform einer Aktiengesellschaft („AG“) oder einer Europäischen Gesellschaft („SE“) zugeschnit-

ten und berücksichtigt nicht die Besonderheiten einer Kommanditgesellschaft auf Aktien („KGaA“). 

Viele Empfehlungen des DCGK können nur in modifizierter Form auf die HORNBACH Holding AG & Co. 

KGaA angewandt werden; insbesondere ist zu berücksichtigen:  

1. Geschäftsführung 

Zahlreiche Empfehlungen des Kodexes betreffen den Vorstand. Die KGaA hat aber anders als die AG 

keinen Vorstand. Dessen Aufgaben obliegen bei der KGaA der persönlich haftendenden Gesellschaf-

terin. Das ist bei der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA die HORNBACH Management AG. 

2. Aufsichtsrat 

Auch Empfehlungen des Kodexes betreffend den Aufsichtsrat berücksichtigen nicht die Rechtsform 

der KGaA. Insbesondere hat der Aufsichtsrat einer KGaA keine Personalkompetenz für den Vorstand 

der persönlich haftenden Gesellschafterin (hier: HORNBACH Management AG) und kann letzteren in 

der Geschäftsführung auch nicht durch die Festlegung von zustimmungsbedürftigen Geschäften bin-

den. 

3. Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung einer KGaA hat im Wesentlichen die gleichen Rechte wie die Hauptversamm-

lung einer AG; zusätzlich beschließt sie über die Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft. 

Anders als in einer AG bedürfen etliche Beschlüsse der Hauptversammlung der Zustimmung der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin (hier: HORNBACH Management AG); hierzu gehört auch die Fest-

stellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft. 

II. Erklärung zum DCGK in der Fassung vom 28. April 2022 

1. Zukunftsbezogener Teil 

Die Gesellschaft wird den Empfehlungen des DCGK in der Fassung vom 28. April 2022 – be-

kannt gemacht im Bundesanzeiger am 27. Juni 2022 – bis auf nachstehend aufgeführte Ab-

weichungen künftig grundsätzlich entsprechen. 
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Nicht angewandt werden die Empfehlungen A.1, A.2, B.1 bis B.5, D.5, E.2, E.3, G.1 bis G.13 

sowie G.15 und G.16. 

Die genannten Abweichungen von den Empfehlungen beruhen auf der Tatsache, dass die KGaA 

keinen Vorstand hat und der Aufsichtsrat der KGaA keine Zuständigkeit bezüglich des Vor-

stands der persönlich haftenden Gesellschafterin der KGaA, der HORNBACH Management AG, 

hat. Die diesbezügliche Zuständigkeit liegt beim Aufsichtsrat der HORNBACH Management AG. 

Im Einzelnen: 

a) Empfehlung A.1: 

Der Vorstand soll die mit den Sozial- und Umweltfaktoren verbundenen Risiken und Chancen 

für das Unternehmen sowie die ökologischen und sozialen Auswirkungen der Unternehmenstä-

tigkeit systematisch identifizieren und bewerten. In der Unternehmensstrategie sollen neben 

den langfristigen wirtschaftlichen Zielen auch ökologische und soziale Ziele angemessen be-

rücksichtigt werden. Die Unternehmensplanung soll entsprechende finanzielle und nachhal-

tigkeitsbezogene Ziele umfassen. Die KGaA hat keinen Vorstand. Stattdessen sorgt aber der 

Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin für die inhaltliche Einhaltung von A.1. 

b) Empfehlung A.2: 

Der Vorstand soll bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unternehmen auf Diversität 

achten. Die KGaA hat keinen Vorstand. Stattdessen sorgt aber der Vorstand der persönlich 

haftenden Gesellschafterin für die inhaltliche Einhaltung von A.2. 

c) Empfehlungen B.1 bis B.5: 

Der DCGK enthält in B.1 bis B.5 mehrere Empfehlungen für die Besetzung des Vorstands ein-

schließlich Nachfolgeplanung. Die KGaA hat keinen Vorstand. Der Aufsichtsrat hat nicht die 

Kompetenz, die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin zu bestel-

len. 

d) Empfehlung D.5: 

Die KGaA hat keinen Vorstand. Der Aufsichtsratsvorsitzende hält aber regelmäßig Kontakt mit 

der persönlich haftenden Gesellschafterin und bespricht mit deren Vorstand Fragen der Stra-

tegie, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance 

des Unternehmens. 

e) Empfehlungen E.2 und E.3: 

E.2 und E.3 enthalten Empfehlungen für den Umgang mit Interessenkonflikten von Vorstands-

mitgliedern. Die KGaA hat keinen Vorstand. Interessenkonflikte von Mitgliedern des Vorstands 

der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie eventuelle Nebentätigkeiten sind durch die 

persönlich haftende Gesellschafterin zu regeln.  
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f) Empfehlungen G.1 bis G.13 sowie G.15 und G.16: 

Der DCGK enthält in G.1 bis G.13 sowie in G.15 und G.16 mehrere Empfehlungen zur Vergütung 

des Vorstands. Die KGaA hat keinen Vorstand und der Aufsichtsrat hat nicht die Kompetenz, 

die Vergütung der Vorstandsmitglieder der persönlich haftenden Gesellschafterin festzusetzen. 

2. Vergangenheitsbezogener Teil 

Den Empfehlungen des DCGK in der Fassung vom 28. April 2022 – bekannt gemacht im Bundesan-

zeiger am 27. Juni 2022 – wurde seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2024 

mit den oben unter Ziffer II.1 schon für die Zukunft genannten und begründeten Abweichungen 

grundsätzlich entsprochen.  

 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass auch alle für die KGaA einschlägigen Anregungen des Kodex 

befolgt werden.  

 

Bornheim bei Landau, im Dezember 2025 

 

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  

 

Der Aufsichtsrat der  

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 

 
Der Vorstand der HORNBACH Management AG 

 

 


